
Landkreis Vorpommern-Rügen

-Der Landrat

3. Änderung zu der

Verordnung über den Gelegenheitsverkehr mit Taxen

im Landkreis Vorpommern-Rügen (Taxenordnung)

Die Anlage zu § 2- Standorteinteilung - der Verordnung über den Gelegenheitsverkehr im
Landkreis Vorpommern-Rügen vom 13. Februar 2019 wird wie folgt geändert:

Taxistände der Hansestadt Stralsund

Gestrichen wird der Taxistand:

Bahnhofstraße - Nachrückfläche für Tribseer Damm

Als weiterer Taxistand wird mit aufgenommen:

Zur Schwedenschanze, Finanzamt Stralsund

Geändert wird der Taxistand:

Grünhufer Bogen, Haupteingang Strelapark
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